
Das richterliche Verbot hat
schon fast etwas dadaistisches:
«Unberechtigten wird verboten
sich (...) länger als für das Nut-
zen des Eingangs aufzuhalten.»
Publiziert wurde dieser Ent-
scheid des Zivilgerichts gestern
imBasler Kantonsblatt. Die An-
ordnung gilt für «Eingänge, Ni-
schen und Durchgänge der Lie-
genschaftenKasernenhof5,6,7,
8, 12undUntererRheinweg28»,
also den Kopfbau der Kaserne –
der mittlerweile als K-Haus be-
triebenwird.Laut richterlichem
Beschluss untersagt ist weiter
«auf dem gesamten Areal das
Nächtigen sowie das Deponie-
ren von privaten Gegenständen
ohne Genehmigung der Eigen-
tümerin».

Das Verbot ist der neueste
Schritt des Kantons im Bemü-
hen, die Vision eines belebten
Kasernenhauptbaus zu realisie-
ren, fürdasdieBaslerStimmbe-
völkerungvorachtJahrenknapp
45 Millionen Franken gutge-
heissen hat. Die Idee «eines of-
fenen und lebendigen Kultur-
und Kreativzentrums, das zum
Verweilen, Veranstalten oder
Arbeiten einlädt», wie es beim
Start geheissen hatte, funktio-
niert bis heute nur sehr be-
schränkt. Der öffentlich zu-
gängliche Raum des Kasernen-
hauptbaus – die sogenannte
Plaza – blieb und ist grossenteils
verwaist.

Gleichzeitig tauchten bald
die ersten ungewollten Gäste
auf: Drogendealer, welche vom
stärkerüberwachtenDreirosen-
areal auswichen,Asylsuchende,
diedieZeit totschlagenmüssen,
oder auch Obdachlose, welche
die Annehmlichkeiten einer
sauberen, warmen und trocke-
nen Unterkunft zu schätzen
wussten.

Dauerproblem fehlende
soziale Kontrolle
Die Verantwortlichen versuch-
tenGegensteuer zu geben.Man
sammelte Ideen, lancierte

Sprachkurse. Die verschiede-
nen Nutzer des Areals began-
nen, sich besser miteinander

abzustimmen. Auf der anderen
Seite wurde der öffentliche Zu-
gang beschränkt, die Türen des
Hauptbaus wurden abends frü-
her geschlossen. Der Kanton
musste für viel Geld ein Sicher-
heitsunternehmen engagieren,
was wiederum für politische
Kritik sorgte.

Ein Dauerproblem seit Be-
ginn ist die fehlende soziale
Kontrolle.WenndasWettergut
ist, sitzen die Leute lieber an
der Rheinpromenade. Wenn
das Wetter schlecht ist, gehen
sie woanders hin. Das seit Jah-
ren geplante Restaurant neben
dem Durchgang zum Rhein
konnte nie realisiert werden.
Aktuell läuft die dritte Aus-
schreibung; Betriebseröffnung
ist frühestens 2028. Und auch
die anderen Betriebe wie die
Amber Bar auf dem Turm und
das Bistro Walther sorgten
nicht für die erhoffte Belebung

desAreals. Auchdie angedach-
te Bespielung des grossen lee-
ren Platzes vor dem Hauptbau
kommt kaum vomFleck.

Begrenzter Spielraum für
die Polizei
Doch imvergangenenSommer
verschlechterte sich die Situa-
tion weiter: Es kam zu Sachbe-
schädigungen, Verwüstungen
undEinbrüchen.Randständige
undDrogensüchtige begannen
sich längerfristig einzurichten,
liessen sich inderNacht imGe-
bäude einschliessen und ver-
hielten sich gegenüber den
überforderten Mitarbeitenden
und Passanten teils sehr ag-
gressiv.Mit demEnde derwar-
men Jahreszeit drohen sich die
Nutzungskonflikte in den kom-
mendenMonatenweiter zu ak-
zentuieren.

Auch die Polizei konnte in
derVergangenheitbeidenProb-

lemen im K-Haus nur bedingt
helfen: «Da es sich bei den be-
troffenen Flächen um eine Pri-
vatparzelle im Eigentum des
Kantons Basel-Stadt und nicht
um Allmend handelt, war der
Handlungsspielraum der Poli-
zei begrenzt», sagt Alena Kress
von Immobilien Basel-Stadt.
«Darumwurde nun ein gericht-
liches Verbot ausgesprochen.»

Dass der Kanton als Grund-
besitzer zu einer solchen Mass-
nahme greift, ist aber eine Aus-
nahme. «Gerichtliche Verbote
sprechen wir in unserer Funk-
tion der Eigentümervertretung
nur in Einzelfällen aus, es ist
aber in der Vergangenheit auch
schon vorgekommen», sagt
Kress. Vor drei Jahren sei bei-
spielsweise ein gerichtliches
Verbot ausgesprochen worden,
dasesUnberechtigtenverbietet,
ihre Fahrzeuge imUmraum der
Elisabethenkirche abzustellen.

Jonas Hoskyn

«Die Polizei
konnte bisher
nur begrenzt
handeln.»

Alena Kress
Immobilien Basel-Stadt

Vor fast vier Jahren sorgte der
Fall für grosse Schlagzeilen: In
Binningen starb eine Frau an
einer Kohlenmonoxid-Vergif-
tung. Inzwischen ist die Straf-
untersuchung abgeschlossen,
die Baselbieter Staatsanwalt-
schaft hat bereits letzten De-
zember gegen einen Kaminfe-
ger wegen angeblicher Schlam-
pereien bei der Wartung
Anklage erhoben. Im Oktober
wirdderFallnunvordemBasel-
bieter Strafgericht verhandelt.

In jenem Dezember 2021
ahnte niemand der Bewohner
im Binninger Mehrfamilien-
haus von der Gefahr: Am Mitt-
wochabend verlor eine Bewoh-
nerin im dritten Stock das Be-
wusstsein, auch ihr Ehemann

klagte über Unwohlsein.
Ausserhalb der Wohnung ging
es der Frau offenbar rasch wie-
der besser, jedenfalls konnte
man im Bruderholzspital keine
klare Diagnose stellen.

Polizei findet
eine tote Frau
Das Ehepaar kehrte daher spät-
abends wieder in die Wohnung
zurück und legte sich schlafen.
Am Donnerstagnachmittag
gegen 15 Uhr riefen dann Ange-
hörige die Polizei, weil sie das
Ehepaar bewusstlos im Schlaf-
zimmer fanden. Diesmal war
dieDiagnoseklar: Eine schwere
Kohlenmonoxid-Intoxikation.

Eine Bewohnerin im zwei-
ten Stock hatte weniger Glück:
Sie ging an jenem Donnerstag
zur Arbeit und kehrte abends

gegen 17 Uhr in ihre Wohnung
zurück. Erst am Freitagabend
öffnete die Polizei die Woh-
nungstüreundfanddieFrauleb-
los im Wohnzimmer. Die
Rechtsmediziner gehen von
einem Todeszeitpunkt zwi-
schen Donnerstag 17 Uhr und
der folgenden Nacht um zwei
Uhr aus, Ursache war auch hier
eine Kohlenmonoxid-Vergif-
tung.

Wie sich herausstellte, hatte
die Gasheizung in jenem Haus
kurz vorher die jährliche sicher-
heitstechnischeWartung erhal-
ten: Am Dienstagmittag hatte
ein Kaminfegermit Fachzertifi-
kat die Anlage gereinigt und
kontrolliert, er hatte dies auch
schon die Jahre zuvor getan.

Die Ermittlungen ergaben
offenbar,dassbeimvertikalver-

Patrick Rudin laufenden Abgasrohr der Hei-
zung die Serviceöffnung nicht
geschlossenwar.DerGrundda-
für scheint umstritten, die
Staatsanwaltschaft hat zwei
mögliche Varianten angeklagt:
Entweder hat der Kaminfeger
schlichtwegvergessen,nachder
WartungdenDeckelwiederauf
die Serviceöffnung aufzuste-
cken. Oder er hatte den Deckel
mit Silikonfett eingeschmiert,
weshalb dieser zu wenig stark
haftete und später nach einer
Fehlzündung in der Heizung
weggedrückt wurde.

Eigentlich ist auch eine
Schlusskontrolle mitsamt CO2-
Messung vorgeschrieben, diese
wurde vom Kaminfeger mögli-
cherweise gar nicht durchge-
führt. FürdenManngilt dieUn-
schuldsvermutung.

Jedenfalls strömte das Kohlen-
monoxid aus dem Abgasrohr in
den Heizungsraum, von dort
durchdieDecke über einen Ins-
tallationsschacht bis hinauf
zumDach. ImzweitenStockge-
langte das tödlicheGas über die
Küche in dieWohnung der Frau
– imdritten Stock über eine Ser-
vicetüre ineinemWandschrank
in dieWohnung des Ehepaares.

Zivilforderungen von rund
100'000 Franken
Das Ehepaar verbrachte eine
WocheimUniversitätsspital, litt
aber noch monatelang an kar-
diologischen und neurologi-
schen Folgen der Kohlenmono-
xid-Vergiftung.DasStrafgericht
wird sichdaherauchmitdenZi-
vilforderungen befassen müs-
sen: Das Ehepaar fordert

16'000 Franken an Behand-
lungskostenzurück,7000Fran-
ken fürAnwaltskosten,eineGe-
nugtuung von 20'000 Franken
fürdieEhefrauund7'000Fran-
ken für den Ehemann.

Der Sohn der im zweiten
StockverstorbenenFraufordert
eine Genugtuung von 50'000
Franken. Weshalb die Liegen-
schaft nach der Hospitalisie-
rung des Ehepaars nicht sofort
überprüft wurde, ist in der An-
klage nicht erwähnt.

Derheute55-jährigeKamin-
feger wird sich Ende Oktober
wegen fahrlässiger Tötung und
mehrfacher fahrlässiger Kör-
perverletzung vor dem Basel-
bieter Strafgericht in Muttenz
verantwortenmüssen.

DasUrteil soll am 30.Okto-
ber fallen.

Japankäfer Die beiden Basel
ziehen Bilanz zur vergangenen
Japankäfer-Saison. Insgesamt
seien seit dem letzten Update
Ende August nochmals 41 Ex-
emplare gefunden worden, da-
von 28 in Basel-Stadt und 13 in
Baselland. «Die Flugsaison des
Japankäfers ist zu Ende», heisst
es ineinerMitteilungderbeiden
Kantone. Trotzdem bleibe die
Allgemeinverfügung in Kraft,
womit im Bedarfsherd das Be-
wässern untersagt bleibt. Die
entsprechenden Karten seien
auf den Webseiten der beiden
Kantone zu finden. «Aktuell
spielt sich der Lebenszyklus der
Japankäfer-Larven im Boden
ab, die Eiablage sollte erfolgt
sein. Die Bekämpfungsmass-
nahmen mit Nematoden sind
grossmehrheitlich abgeschlos-
sen.» Im Oktober würden noch
einzelne Nematodenbehand-
lungen auf Flächen im Bedarfs-
herd folgen, die noch nicht an-
gefeuchtet worden seien. (bz)

Dachbrennt, Bewohner
können flüchten
Bottmingen Am Dienstag-
abend ist in einem Mehrfami-
lienhausamSonnenraininBott-
mingen ein Brand ausgebro-
chen. Laut Baselbieter Polizei
drang Rauch aus den oberen
Stockwerken. Die Feuerwehr
konntedenBrandherdimDach-
stock beim Kamin löschen. Die
Bewohner verliessen das Ge-
bäude rechtzeitig. Die Ursache
wird abgeklärt, vermutet wird
eine technische Störung. (bz)

ErfolgreichePremiere
imCongressCenter
Lehrstellenbörse Der Basler
Gewerbeverband zieht eine er-
folgreiche Bilanz zur Lehrstel-
lenbörse Nordwestschweiz, die
gestern Mittwoch erstmals im
Congress Center der Messe Ba-
selstattfand.115Betriebehätten
101 Berufe präsentiert und 1193
offene Lehrstellen angeboten,
hält derVerband fest.Manhabe
1890 Besuchende gezählt. (bz)
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Die Plaza im Kasernenhauptbau gestern Nachmittag: grössenteils leer. Bild: Kenneth Nars

Verbote gegen Randständige
Nach Einbrüchen und Vandalismus verschärft der Kanton nun die Regeln rund um das K-Haus.

Kaminfeger muss nach Heizungsunglück vor Gericht
Kohlenmonoxid tötete imDezember 2021 in einemMehrfamilienhaus in Binningen eine Frau. Ein Ehepaar kammit Beschwerden davon.

Flugsaison von
Schädling beendet
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